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RS OGH 1978/1/17 4Ob159/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1978

Norm

ABGB §358 III

ABGB §1002

ArbVG §74

Rechtssatz

Wird der Betriebsinhaber auf Ersuchen des Betriebsrates als Verwalter des Betriebsratsfonds (Wohlfahrtseinrichtung)

tätig, so handelt er nicht als Treuhänder sondern nur als Vertreter des Betriebsrates, der seinerseits der gesetzliche

Vertreter des Fonds ist.
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